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„Bürgschaft ohne Bank“

Wer von Ihnen hat das noch nicht erlebt bzw. davon gehört: „Sie brachen Kredit, als Anschubfinan-

zierung, als Investitionsdarlehen, als Expansionsdarlehen, als Gründungsdarlehen, oder, oder, oder ?

Die Bank möchte Sicherheit, das Konzept (sagen sie) ist toll !

Aber was tun? Entweder sind keine Sicherheiten vorhanden – oder aber sie reichen nicht bzw. sind 

schon ausgereizt !

Hier gibt es jetzt in vielen Fällen eine Alternative:

Die Bürgschaftsbank Brandenburg hat eine Sonderaktion ins Leben gerufen, die sich da nennt:

„Bürgschaft ohne Bank“ !

Dies ist besonders für Existenzgründer interessant, da die Meisten noch nicht mit einem Kreditinstitut in 

die Selbstständigkeit gestartet sind, oder aber von Ihrer eigenen bisherigen Hausbank schon eine Abfuhr 

bekommen haben.

Es ist aber auch für kleinere Betriebe von hohem Interesse; und zwar dann, wenn die Firmeninhaber sich 

nicht sicher sind, ob sie nicht von Ihrer bisherigen Hausbank abgeschmiert werden – oder wenn das 

bisherige Zusammenwirken sich schon als recht zäh zeigte !

Was verbirgt sich jetzt hinter diesem Sonderprogramm der Bürgschaftsbank ?

Das Sonderprogramm erleichtert kleinen Unternehmen und Existenzgründern den Zugang zu Krediten 

bis zu 250.000 Euro. Dabei übernimmt die Bürgschaftsbank zusammen mit den Kammern weitgehend 

die Prüfung des Kreditkonzeptes.

Verbürgt werden alle Formen der Kreditfinanzierung für betriebliche Vorhaben wie langfristige 

Darlehen, Kontokorrent- oder Avalrahmenkredite.

Ausgeschlossen sind auf jeden Fall Sanierungskredite.

Wie wird eine Bürgschaft im Programm BoB (Bürgschaft ohne Bank) beantragt?

Bürgschaftsantrag, Formulare zur Selbstauskunft, eine Erklärung, welche geringfügige Beihilfen nach 

"de minimis" bereits gewährt wurden, den Antrag zur SCHUFA-Auskunft sowie eine "Checkliste" für 

benötigte Unterlagen gehören natürlich dazu. (Ganz ohne Papierkrieg geht es auch hier nicht)

Interessierte erhalten diese aber auch bei den Kammern, die mit betriebswirtschaftlichem Know-how 

auch bei der Zusammenstellung der Unterlagen helfen.

Ich helfe Ihnen –wenn Sie möchten- auch gerne dabei.

Der Antrag wird dann direkt bei der Bürgschaftsbank Brandenburg eingereicht. Mit der grundsätzlichen 

Bürgschaftszusage, die zwei Monate bestehen bleibt, sucht der Unternehmer eine Hausbank, die den 

Kredit finanziert. Die Berater der Bürgschaftsbank sind bei der Suche nach Ansprechpartnern in den 

Kreditinstituten gern behilflich.

Auch hier bieten ich Ihnen gerne meine Hilfe an, denn zwei Monate sind schnell vorbei, zumal 

man nicht einschätzen kann wie lange die einzelnen Banken für Ihre Bearbeitung brauchen,

Nachfolgend habe ich Ihnen den Flyer der Bürgschaftsbank für weitere Informationen abgebildet.

Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis unter:

www.mim-service.de/html/disclaimer.html




